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Versicherungsschutz  für H1N1-Impfärzte  

Köln, 11. Dezember 2009 – Die Haftpflichtabteilung der Deutschen Ärzteversicherung 
meldet verstärkte Anfragen  von Seiten der Ärzte,  die sich als H1N1-Impfarzt nach 
ausreichendem Haftpflichtschutz erkundigen. Für den Arzt ergibt sich folgende 
Situation: 

Es ist Aufgabe der einzelnen Länder, die Impfungen zu organisieren und durchzuführen. 

Geregelt wird die Impftätigkeit in den jeweiligen Vereinbarungen der Länder mit den 

Kassenärztlichen Vereinigungen oder - soweit es mit diesen nicht zu einer 

Einigung gekommen ist, auch mit einzelnen Ärzten selbst. In einigen dieser Vereinbarungen 

ist vorgesehen, dass die Impfung durchführenden Ärzte als Beliehene oder Verwaltungshelfer 

für das Land tätig werden. Das hat zur Folge, dass beliehene Ärzte nach § 34 GG 

(Grundgesetz) bei grob fahrlässigem Verhalten in Regress genommen werden können. Ein 

Versicherungsschutz in diesen Fällen ist nach den Allgemeinen Haftpflichtbedingungen 

aufgrund Ziff. 1.1. nicht gegeben, da es sich nicht um privatrechtliche, sondern um öffentlich-

rechtliche Ansprüche handelt. 

Die Deutsche Ärzteversicherung hat nunmehr folgende Regelungen zur umfassenden 

Absicherung einer H1N1-Impftätigkeit getroffen: 

Hat der  impfende Arzt bei der Gesellschaft eine Berufshaftpflichtversicherung, die seine 

freiberufliche ärztliche Tätigkeit abdeckt, so ist er als H1N1-Impfarzt beitragsfrei versichert. Ist 

dem nicht der Fall, so kann die Tätigkeit als freiberuflicher H1N1-Impfarzt bei versicherten 

Ärzten gegen einen Beitragszuschlag in die Berufshaftpflichtversicherung eingeschlossen 

werden. Bei Amtsärzten, die die dienstliche Tätigkeit versichert haben, gilt das Impfen  im 

Rahmen der H1N1-Aktion zuschlagsfrei mitversichert. Nicht möglich ist eine Ausschnitts-

deckung, die nur die Tätigkeit als H1N1-Impfarzt umfasst. 

Kontakt 

Deutsche Ärzteversicherung AG 
Karl-Heinz Silbernagel 
Telefon 0221 – 14822857 
Mobil 0172 – 29 01 406  
E-Mail karl-heinz.silbernagel@aerzteversicherung.de 
 

Über die Deutsche Ärzteversicherung 

Die Deutsche Ärzteversicherung ist der führende Standesversicherer für die akademischen 
Heilberufe in Deutschland. Das zum AXA Konzern gehörende Unternehmen bietet spezifische 
Produkte für alle Berufs- und Lebensphasen der akademischen Heilberufe und betreut 
deutschlandweit etwa 150.000 Kunden. Bei der Entwicklung ihrer Produkte kooperiert die 
Deutsche Ärzteversicherung innerhalb eines umfassenden Heilberufenetzwerkes mit den 
wichtigen berufsständigen Organisationen. 
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